1.
Anamnese

1.1.
Familienanamnese

Die Familienangehörigen des Patienten sind gesund, es sind keine Erbkrankheiten oder Anomalien bekannt. Der Patient lebt bei seinen Eltern in Altensteig und befindet sich in einer Ausbildung als Metzger.

1.2.
Allgemeine Anamnese

Der Patient gibt an, völlig gesund zu sein. Über den Verlauf der Kinderkrankheiten wird nichts außergewöhnliches berichtet. Allergien bestehen keine. Es gibt auch keinerlei Anhalt auf Herz- Kreislauferkrankungen und Gerinnungsstörungen.

1.3.
Spezielle Anamnese

Der Patient hat am 15.10.1997 gegen 18.30 Uhr beim Holzabladen auf dem landwirtschaftlichen Grundstück der Eltern ein Stück Holz mit großer Wucht ins Gesicht bekommen.

2.
Befund

2.1.
Allgemein

Der Patient ist ca. 1,80 Meter groß und ist bei gutem Gesundheits- und Kräftezustand. Der Patient ist zur Zeit, zum Ort, sowie zur Person orientiert. Zum Zeitpunkt der Untersuchung trägt der Patient einen Gipstutor am rechten Bein.

2.2.
Extraoral

Von außen ist ein leicht angeschwollener Mund mit eingeschränkter Mundöffnung sichtbar, außerdem an Kinn und Unterlippe zwei mit Nähten versorgte Riss- bzw. Quetschwunden paramedian rechts und mental. Es sind keine Gesichtsasymmetrien sichtbar, die Palpation der Nervenaustrittspunkte des Trigeminus, sowie der submandibulären, submentalen und zervikalen Lymphknoten ist unauffällig. Die Haut und die sichtbaren Schleimhäute sind gut durchblutet. Die Facialisfunktion ist normal und ohne auffälligen Befund. Das Kiefergelenk sowie die Kaumuskulatur ( M. masseter, M. temporalis, M. pterygoideus medialis, M. digastricus venter posterior ) sind rechts und links ohne pathologischen Befund. Die Mundöffnung ist gesperrt und daher auch keine Schneidekantendistanz meßbar.

2.3.
Intraoral

Es fällt zunächst eine Drahtbogenkunststoffschíene ( nach Schuchardt ) im Unterkiefer von Zahn 35 bis Zahn 45 auf. Bei dem Unfall erlitt der Patient eine Fraktur des Alveolarfortsatzes der Zähne 32-42, welche reponiert und durch die Schiene retiniert wurden. Das Nahtmaterial labial in der Umschlagfalte weist auf einen operativen Eingriff hin. Die Gingiva und intraorale Schleimhaut ist unauffällig, gut durchblutet und durchfeuchtet. Die Ausführungsgänge der Speicheldrüsen sind sichtbar und nicht gerötet. Es handelt sich um ein konservierend ausreichend versorgtes, voll bezahntes Gebiß.

2.4.
Zahnstatus

Der Zahnstatus wurde nicht erhoben.

2.5.
Röntgenbefund

Im Orthopantomogramm ist die Alveolarfortsatzfraktur in regio 32-42 diagnostizierbar.

Auf den Röntgenaufnahmen der BG-Unfallklinik ist das rechte Knie jeweils von der Seite und von oben zu sehen. Man erkennt deutlich die Fraktur der Patella, gleichzeitig ist eine weitere Schädigung des Gelenkes nicht erkennbar.

3.
Diagnose

Alveolarfortsatzfraktur regio 32-42.

Riss-/Quetschwunde Unterlippe paramedian rechts und mental.

Patellafraktur rechts.

4.
Therapie

Reposition und Retention durch Drahtbogenkunststoffschiene nach Schuchardt.

Chirurgische Wundversorgung.

Konservative Therapie mittels Tutor für 6 Wochen.

5.
Prognose

quoad vitam : sehr gut

quoad restitutionem: gut
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6.
Epikrise

Bei Herrn .......... geboren am 19.03.1981 wurden folgende Diagnosen gestellt:

Alveolarfortsatzfraktur regio 32-42:

Die Diagnose ist aufgrund des klinischen und röntgenologischen Befunds als gesichert zu betrachten. Prognostisch kann man vorhersagen, daß sich die Zähne in der Alveole bzw. der Alveolarkamm im Kieferkamm wieder dauerhaft eingliedern wird. Jedoch wird die Vitalität der Zähne nicht aufrecht erhalten werden können, es wird also nach der ersten Heilungsphase eine Wurzelkanalbehandlung der 4 unteren Frontzähne 32-42 durchgeführt werden müssen, deren Prognose hier noch nicht dargelegt werden kann, da sie von bis dato nicht zu erhebenden Faktoren abhängt.

Riß-/Quetschwunden Unterlippe paramedian rechts, und mental:

Diese Diagnose zu stellen ist nicht weiter in Frage zu stellen, da es sich bei Betrachtung der anderen Verletzungen und der Aussagen des Patienten, „Er habe ein Holzstück ins Gesicht bekommen“, wohl um einem Schlag mit enormer Wucht gehandelt haben muß. Doch sind solche Wunden sofern sie sofort mit einer Naht versorgt werden, nach einiger Zeit nicht mehr ohne weiteres zu sehen. Hinzu kommt, daß der Patient in einem pubertären Schub ist und im Begriff ist Bartwuchs an den betroffenem Gebiet zu entwickeln. So werden in Kürze keine Narben mehr sichtbar sein.

Patellafraktur rechts:

Diese Diagnose wurde aufgrund der Röntgenbilder des Knies von lateral und frontal eindeutig diagnostiziert, da bei diesem Befund differentiadiagnostische Alternativen rar sind, sowie zusätzliche Verletzungen der Gelenke nicht erkennbar sind. Wird die Fraktur bis nach 6 Wochen ausheilen wird keinerlei Beweglichkeitseinschräkung im Vergleich zu vor dem Unfall festzustellen sein. 
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